
Versicherungsbestätigung für Leasinggesellschaften
Versicherer (Name und Anschrift) Versicherungsnehmer (Name und Anschrift)

Anzeige des Versicherungsnehmers zur

Die auf dem Versicherungsgrundstück befindlichen und nachstehend bezeichneten Gebäude, Maschinen, Geräte, Anlagen und Einrich-
tungsgegenstände sind Eigentum der Leasinggesellschaft und an den Versicherungsnehmer vermietet.

Der Leasinggeber hat laut seiner nachstehenden Erklärung darauf verzichtet.

Wir erklären uns damit einverstanden, dass für die Dauer der Überlassung der oben genannten Sachen folgenden Bestimmung gelten:
1. Die Versicherung der überlassenen Sachen gilt für Rechnung das Leasinggebers.
2. Der Versicherungsnehmer ist nicht befugt, über Rechte, die dem Leasinggeber aus dem Versicherungsvertrag zustehen, im eigenen

Namen zu verfügen. Berechtigt zur Verfügung über diese Rechte, insbesondere zur Annahme der Entschädigung, ist allein der
Leasinggeber, und zwar auch dann, wenn er sich nicht im Besitz des Versicherungsscheins befindet.

3. Der Versicherungsnehmer darf die Versicherung nicht aufheben, sie auch nicht in ihrem Betrag mindern und muß sie unverändert
fortsetzen, solange nicht der Leasinggeber schriftlich in ein hiervor abweichendes Verfahren einwilligt und der Versicherungsnehmer
diese Einwilligungserklärung dem Versicherer eingereicht hat, was mindestens einen Monat vor Ablauf geschehen muß, um gültig zu
sein. Der Leasinggeber ist zur Zahlung des fälligen Versicherungsbeitrages befugt.

Datum und Unterschrift des Versicherungsnehmers

Bitte zurücksenden an: Datum und Unterschrift des Leasinggebers

Versicherungsgrundstück (Nur angeben, wenn abweichend von
o.a. Anschrift; bei Masch.- u Gerätsversicherung entbehrlich)

Versicherungsachein-Nummer

Feuerversicherung Einbruchdiebstahl-Versicherung Sturm-Versicherung

Leitungswasser-Versicherung Technischen-Versicherung

Bezeichnung Hersteller Typ u. Nummer Vers.-Summe (EUR) Pos.-Nr.

 in den Versicherungsvertrag als Versicherungsnehmer
 gemäß § 69 VVG einzutreten eine eigene Versicherung abzuschließen

Die auf der Rückseite genannten Bedingungen erkennen wir an. Wir
ersuchen den Versicherer, dem Leasinggeber eine Versiche-
rungsbestätigung zu diesen Bedingungen auszufertigen. Die kosten
tragen wir.

Erklärung des Leasinggebers
Wir verzichten darauf

in den Versicherungsvertrag als Versicherungsnehmer nach
§ 69 VVG einzutreten.

eine eigene Versicherung abzuschließen.

Für interne Angaben des Leasinggebers

Leasinggeber (Name und Anschrift) Versicherungsbestätigung
Wir erteilen hiermit dem Leasinggeber die Versicherungsbestätigung zu
umseitigen Bedingungen. Für die übereigneten Sachen besteht eine
Versicherung zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen

sowie weiteren Beson-
deren Bedingungen

ohne Versicherung gegen 
Brandschaden

mit einer Selbstbeteiligung von

% EUR

Datum und Unterschrift des Versicherers



Bedingungen zur Erteilung der Versicherungsbestätigung 

Wir werden die auf die im Eigentum des Leasinggebers befindlichen Sachen entfallende 
Entschädigung an den Leasinggeber zahlen, sofern die Zahlung verlangt wird. Eine Zahlung an den 
Versicherungsnehmer erfolgt nur, wenn der Leasinggeber dieser Zahlung vorher zugestimmt hat. Die 
Verrechnung fähiger Beiträge gegen Entschädigungsleistung ist durch die Versicherungsbestätigung 
nicht ausgeschlossen. 

Der Leasinggeber erhält außerdem: 

1. eine Kopie des an den Versicherungsnehmer gerichteten gesetzlichen Mahnschreibens 
gemäß § 39 VVG im Falle nicht rechtzeitiger Beitragszahlung, 

2. eine Mitteilung, wenn das Versicherungsverhältnis ganz oder teilweise gekündigt wird, abläuft 
oder aus sonstigem Grunde vorzeitig endet, soweit nicht schon gemäß Ziffer 3 der Anzeige 
bei Aufhebung der Versicherung durch den Versicherungsnehmer die schriftliche Einwilligung 
des Leasinggebers eingegangen ist und im Falle der Technischen Versicherungen, die 
Selbstbeteiligung oder sonstige dem Vertrage zugrundeliegenden Bedingungen – mit 
Ausnahme der Beiträge – sich ändern. 

Ist über die Versicherung ein Sammelversicherungsschein ausgestellt, so wird diese 
Versicherungsbestätigung zugleich im Namen der beteiligten Versicherer erteilt. Maßgebend für die 
anteilige Haftung der Versicherer ist der am Schadentag gültige Verteilungsplan laut 
Versicherungsvertrag. 

Eine Kündigung der Versicherung durch den Versicherungsnehmer ist nur wirksam, wenn dieser 
mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages nachgewiesen hat, dass der 
Leasinggeber der Kündigung zugestimmt hat oder dass in dem Zeitpunkt, in dem die Kündigung 
spätestens zulässig war, sich die versicherten Sachen im Eigentum des Versicherungsnehmers 
befanden. 

 

Bei Technischen Versicherungen bitte beachten  

Die Erklärung des Versicherungsnehmers ist nur gültig, wenn die geleasten/gemieteten Sachen in 
dem auf der Vorderseite aufgeführten Verzeichnis eingetragen worden sind und die Richtigkeit der 
Eintragung von dem Versicherungsnehmer unterschriftlich bestätigt worden ist. 

 


